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 Veröffentlicht am 03.04.1990

Index

001 Verwaltungsrecht allgemein

10/07 Verwaltungsgerichtshof

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §48;

VwGG §34 Abs1;

VwRallg;

Rechtssatz

Die Rechtsverletzungsmöglichkeit auf Seiten des Steuerp9ichtigen durch eine Ausscheidung ausländischer Einkünfte

aus der ESt-Bemessungsgrundlage gem § 48 BAO unter der Bedingung einer den österreichischen Steuern vom

Einkommen vergleichbaren Besteuerung im Ausland fehlt, wenn in diesem Ausland keinerlei Steuern vom Einkommen

erhoben werden (hier: Vereinigte Arabische Emirate).
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